Bundesverband fiir Korper-
und Mehrfachbehinderte e.V.

Stellungnahme des Bundesverbandes fur Korper- und Mehrfachbehinderte e.V.
zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur strukturellen
Weiterentwicklung der Pflegeversicherung
(Pflege-Weiterentwicklungsgesetz)

Vorbemerkung

Der Bundesverband fur Kérper- und Mehrfachbehinderte e.V. begrif3t, dass mit dem
vorliegenden Entwurf die Pflegeversicherung inhaltlich und strukturell fortentwickelt
wird, der Betreuungs- und Beaufsichtigungsbedarf von Menschen mit einge-
schrankter Alltagskompetenz Berlcksichtigung findet, die Leistungen angepasst und
dynamisiert werden und die Qualitat der Pflege verbessert werden kann.

Im Bundesverband fur Kérper- und Mehrfachbehinderte sind 240 regionale
Selbsthilfeorganisationen zusammengeschlossen, in denen etwa 28.000 Mitglieder
organisiert sind. Der Gberwiegende Teil der vertretenen Menschen ist von einer
frihkindlichen cerebralen Bewegungsstorung betroffen. Dabei handelt es sich sowohl
um Menschen mit Kérperbehinderungen, deren Leben sich kaum von dem
nichtbehinderter unterscheidet, als auch um Menschen mit schweren und
mehrfachen Behinderungen, die ein Leben lang auf Unterstiitzung, Pflege und
Zuwendung angewiesen sind. Der grof3te Teil von ihnen hat einen dauerhaften
Pflegebedarf. Die unmittelbare Arbeit fir und mit Menschen mit Behinderung und
ihren Familien wird in den ortlichen Vereinen geleistet. Sie sind Trager von
Einrichtungen und Diensten in allen Bereichen der Behindertenhilfe.

Grundsatzliche Einschatzung

Die Pflegeversicherung ist eine wichtige und unverzichtbare Saule der sozialen
Sicherung fur Menschen mit Behinderung und fur Familien mit behinderten Kindern.
Ihre dauerhafte Sicherung und Weiterentwicklung ist fir die vom Bundesverband
vertretenen Menschen von gré3tem Interesse. Wir akzeptieren, dass die Ausweitung
des Pflegebedirftigkeitsbegriffs und die damit verbundene Bedarfsfeststellung und
Leistungszuweisung in der aktuellen Reform nicht zum Zug kommt. Wir akzeptieren
ebenfalls, dass die anstehende Reform im System des SGB Xl bleibt, mit ihrem
Teilleistungscharakter, den Pflegestufen und der Unterscheidung von Pflegegeld und
Pflegesachleistung. Wir messen der Weiterentwicklung entlastender Angebote fur
pflegende Angehdrige eine grolRere Bedeutung zu als der Erhéhung des
Pflegegeldes.

Insbesondere mit der Beriicksichtigung des Betreuungs- und Beaufsichtigungs-
bedarfs pflegebedurftiger Menschen, unabhangig von der Pflegestufe, wird ein
wichtiges Anliegen schwer- und mehrfachbehinderter Menschen berucksichtigt.
Pflegebedirftige Menschen und ihre Familien, die einen besonders hohen



Unterstitzungsbedarf haben, kdnnen davon profitieren. Auch die erweiterten
Informations-, Beratungs- und Begleitpflichten der Pflegekassen und die
zielgruppenspezifische Gestaltung von Beratungsbesuchen sind grundsatzlich zu
begrufien.

Insgesamt muss jedoch festgestellt werden, dass die im Regierungsentwurf
erkennbaren Reformansétze behinderte Menschen und ihre Familien kaum
erreichen.

Unbefriedigend bleibt, dass

o die Leistungen der Pflegeversicherung behinderten Menschen nicht
unabhangig vom Ort der Leistungserbringung vollstandig zur
Verfligung stehen.

o Leistungen wegen fehlender Flexibilitat h&aufig nicht bedarfsgerecht
und teilhabeorientiert erbracht werden kdénnen.

0 entlastende Angebote fur pflegebeduirftige Kinder und behinderte
Menschen und ihre Familien nicht oder nur selten in Anspruch
genommen werden kdnnen, da personenkreisgeeignete Angebote, z.B.
zur Kurzzeitpflege, nicht zur Verfigung stehen.

o ein flexibler Einsatz der Verhinderungspflege und der Kombination
von Geld- und Sachleistungen nicht gesichert wird.

o im Rahmen des tragerubergreifenden Personlichen Budgets der
Sachleistungswert bei entgeltlicher Pflege nicht in Anspruch genommen
werden kann und nach wie vor das Prinzip des Gutscheinsystems
aufrechterhalten bleibt.

o die Leistungsverbesserungen durch den Verzicht auf die volle
Anrechnung bei der Tages- und Nachtpflege, nicht aber auf die
Kombileistungen Anwendung finden und

o die Probleme der Abgrenzung zwischen Eingliederungshilfe nach
dem SGB Xll und den Leistungen nach dem SGB XI nicht beseitigt,
sondern in Teilen verscharft werden.

Die Leistungsverbesserung, die Familien mit behinderten Kindern erreichen, gleichen
nicht die niedrige Erh6hung des Pflegegeldes aus. Die Familien Gbernehmen oft Uber
Jahrzehnte die Versorgung, Betreuung und Pflege ihrer erwachsenen Kinder. Als
Ausgleich fur die maRige Anpassung des Pflegegeldes sollte die Soziale Sicherung
der Familien durch eine Anhebung der Anteile der Bezugsgro3e nach § 166 Abs. 2
SGB VI verbessert werden.



Zu den Regelungen im Einzelnen:
8§ 2 Absatz 2 RegE SGB Xl Selbstbestimmung (vgl. Art. 1 zu Nr. 2, S. 104)

Der Bundesverband begrtif3t grundsatzlich, dass die Berticksichtigung des Wunsches
der pflegebedurftigen Menschen nach gleichgeschlechtlicher Pflege im Gesetzestext
Eingang gefunden hat. Aber auch die im Regierungsentwurf nun verscharfte
Formulierung, dass die Wiinsche der Pflegebedurftigen nach gleichgeschlechtlicher
Pflege nach Méglichkeit Beriicksichtigung zu finden haben, hélt der Bundesverband
nicht fur ausreichend

Die im Regierungsentwurf zu findende Begrindung, ein Anspruch kénne im Hinblick
auf die Zusammensetzung des Pflegepersonals, das weit Gberwiegend aus Frauen
bestehe, nicht festgeschrieben werden, Giberzeugt nicht. Im Mittelpunkt der
Betrachtungen muss das Selbstbestimmungsrecht von pflegebedirftigen Menschen
stehen, nach dem sich pflegerische Angebote auszurichten haben. Eine Aufgabe
muss es daher sein, verstarkt Initiativen (weiter) zu entwickeln, um den Pflegeberuf
auch fur Manner attraktiver zu machen. Im Rahmen des EQUAL-Projektes ,Dritt-
Sektor-Qualifizierung in der Altenhilfe* wurde 2005 in Baden-Wiurttemberg (u.a.
gefordert durch das Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit) eine Expertise
.Mehr Manner in den Altenpflegeberuf* erstellt. Die Expertise enthalt
Handlungsempfehlungen.

8§ 7 Abs. 3 RegE SGB XI Aufklarung und Beratung (vgl. Art. 1 zu Nr. 3, S. 104 f)

Die Erweiterung und Konkretisierung der Aufklarungs- und Beratungspflichten der
Pflegekassen werden ausdricklich begruf3t. Eine umfassende Information der
Leistungsberechtigten ist eine wesentliche Voraussetzung fur die Inanspruchnahme
und Wirksamkeit der neuen Instrumente der Begleitung, der Unterstiitzung, des
Verbraucherschutzes und der Qualitatssicherung.

§ 7a SGB Xl RegE Pflegeberatung (vgl. Art. 1 zu Nr. 4, S. 105 ff)

Die Begrindung eines Rechtsanspruchs auf individuelle Beratung und Hilfestellung
fur Pflegebeddrftige und ihre Familien ab 2009 ist grundsatzlich zu begrif3en. In
Verbindung mit der Einrichtung von quartiersbezogenen Pflegestlitzpunkten nach

8 92¢ SGB Xl RegE eroffnet die Pflegeberatung die Mdglichkeit, den durch die
Pflegebedirftigkeit bedingten Hilfe- und Unterstitzungsbedarf zu erkennen und
entsprechende Malinahmen und Angebote anzuregen oder in Abstimmung mit dem
pflegebediirftigen Menschen und seinen Angehdérigen einzuleiten.

Bei der Erstellung und Umsetzung des Versorgungsplanes ist Einvernehmen mit
allen an der Pflege und Versorgung Beteiligten anzustreben. Der Bundesverband
begrif3t daher, dass der Regierungsentwurf nun die Beteiligung des
pflegebedirftigen Menschen ausdriicklich klargestellt. Damit wird der im § 2 SGB XI
normierten Selbstbestimmung auch bei der Erstellung und Umsetzung des
Versorgungsplans Geltung verschatfft.



Die Aufgaben der Pflegeberatung umfasst die Wahrnehmung von Aufgaben und
Pflichten der Pflegekassen oder bei Beauftragung auch der Krankenkassen bis hin
zur Entscheidungsbefugnis Uber Leistungen. Hier ist eine personale Zuordnung zur
Sicherung von kontinuierlichen und klaren Zustandigkeiten sehr hilfreich. Fir alle
Aufgaben, die Uber das Kerngeschéft der Pflegeversicherung oder bei Beauftragung
der Krankenkassen hinausgehen, soll der Pflegebedirftige das Recht erhalten,
seinen Rechtsanspruch auf Pflegebedurftigkeit durch andere geeignete Dienste
einzulésen.

Die Aufgaben der Pflegeberatung, wie sie im Regierungsentwurf angelegt und in der
Begriindung dezidiert beschrieben sind, reichen tief in die Privatsphare des
pflegebeditirftigen Menschen und seiner Familie hinein. Hausbesuche sind
vorgesehen, die Erschliel3ung von unterstiitzenden Ressourcen im nahen Umfeld
und die Einbeziehung der Angehdorigen sind Beispiele daftr. Dadurch wird deutlich,
welche Néhe zwischen der Pflegeberatung und dem Pflegebedirftigen entsteht.
Ohne ein Wahlrecht bei der Auswahl von Diensten bleibt dem pflegebediirftigen
Menschen nur die Entscheidung, sich fir oder gegen die Pflegeberatung der
Pflegekasse zu entscheiden. Die Beratungs- und Begleitleistungen der
Pflegeberatung sollten daher subsidiar organisiert werden.

8 7 Absatz 1 Satz 8 SGB XI RegE sieht die Delegation von Teilaufgaben der
Pflegeberatung an Dritte vor. Diese Mdglichkeit sollte durch ein Wahlrecht des
Pflegebedirftigen gestarkt werden. Die Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIl
kennt das Delegationsverfahren und praktiziert es erfolgreich. Mit den
Integrationsfachdiensten wurde ein erfolgreiches Instrumentarium zur beruflichen
Eingliederung geschaffen. Es befindet sich Uberwiegend in freier Tragerschaft. In
Anlehnung an die SGB VIII- oder die IFD-Regelung konnten die Pflegekassen die
uber ihr Kerngeschaft hinausgehende Pflegeberatung an freie Trager delegieren.
Eine denkbare Form der Umsetzung subsidiér organisierter Pflegeberatung ist die
Einfuhrung von Beratungsgutscheinen, die bei anerkannten Beratungsstellen
eingelost werden konnen. Damit wirde dem Wunsch- und Wahlrecht der
Ratsuchenden genlige getan. Das Risiko, ungenutzte Strukturen vorhalten und
finanzieren zu muissen, wie dies bei vielen Gemeinsamen Servicestellen der Fall ist,
konnte eingegrenzt werden. Auch wirde damit zielgruppenspezifische
Pflegeberatung, z.B. fur behinderte Menschen, ermdglicht.

Es muss gewabhrleistet sein, dass pflegebedurftige Menschen nicht nur in stadtischen
Bereichen, sondern auch im landlichen Raum eine geeignete Pflegeberatung in
Anspruch nehmen kdnnen.

8 18 SGB Xl RegE Verfahren zur Feststellung der Pflegebedirftigkeit (vgl. Art. 1
Zu Nr. 9, S. 119f)

Absatz 3

Der Bundesverband begrtif3t die Erweiterung der beschleunigten Begutachtung auf
die Félle, in denen die Inanspruchnahme einer Pflegezeit angekiindigt worden ist und
sich der pflegebedurftige Mensch entweder im Krankenhaus, einer stationaren
Rehabilitationseinrichtung oder in der hauslichen Umgebung befindet. Auch die
Einfuhrung einer bundesweit einheitlichen 5-Wochenfrist fiir die Bescheidung durch
die zustandige Pflegekasse wird ausdricklich befurwortet. Die Entscheidung der
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Pflegekasse ermdglicht in vielen Fallen Gberhaupt erst eine weitere Planung, so dass
eine maglichst kurze Bearbeitungszeit fir eine zeitnahe Planung und Organisation
der notwendigen Pflege und damit fir die Vermeidung einer pflegerischen
Unterversorgung unentbehrlich ist.

Absatz 6

Der Bundesverband begrtif3t ausdriicklich die Neuregelung, zukinftig besonders
geschulte Gutachterinnen fur die Prufung der Pflegebedurftigkeit von Kindern
einzusetzen. Die Begutachtung von Kindern (insbesondere von Kindern mit geistiger
Behinderung bei der Feststellung eines allgemeinen Beaufsichtigungs- und
Betreuungsbedarfs im Rahmen des § 45a SGB XI RegE ) setzt vielféltige Kenntnisse
und Erfahrungen voraus, die nach Ansicht des Bundesverbandes nur durch ein
interdisziplinares Begutachtungsteam zur Verfigung stehen. Der Bundesverband
schlagt daher vor, im Gesetzestext neben den bereits aufgefiihrten besonders
geschulten Gutachterinnen auch Heilerziehungspflegerinnen und Heilpadagoglnnen
aufzunehmen und eine Verpflichtung zur interdisziplinaren Begutachtung
festzulegen.

Verzichtet werden sollte auf die Einschrankung, dass die Prifung lediglich ,in der
Regel” durch besondere Gutachterinnen vorzunehmen ist.

§ 34 SGB XI RegE Ruhen der Leistungsanspriche (vgl. Art. 1 zu Nr. 16, S. 127)

Der Bundesverband kritisiert, dass der Regierungsentwurf keine Anderungen
hinsichtlich des Ruhens der Anspriiche wahrend des Krankenhausaufenthaltes
vorsieht. Dies fuhrt dazu, dass Menschen mit Schwerbehinderung mit
Assistenzbedarf weiterhin keine Leistungen der Krankenversicherung fir die
notwendige Assistenz wahrend ihres Krankenhausaufenthaltes erhalten.

Die in 8 34 Absatz 2 Satz 2 SGB XI RegE neu eingefugte Klarstellung, dass das
Pflegegeld auch bei hauslicher Krankenpflege 4 Wochen weitergezahlt wird, begrifdt
der Bundesverband.

8 36 Abs. 1 SGB Xl RegE Pflegesachleistung (vgl. Art. 1 zu Nr. 17, S. 127 f)

Das ,Poolen” von Leistungsansprichen wird als eine interessante Mdglichkeit der
ziel- und bedurfnisorientierten Erbringung von Pflegeleistungen angesehen. Es muss
auch Menschen mit Behinderung, die z. B. im Rahmen des ambulant betreuten
Wohnens Leistung zur Teilnahme nach dem SGB XlI erhalten, zugénglich gemacht
werden. Hier erscheint uns eine klare und eindeutige Abgrenzung der Leistungen
des SGB Xl von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB XII dringend geboten.
Poolleistungen des SGB Xl durfen nicht zu einer Verkirzung der Leistungen des
SGB Xl fuhren.

Satz 6 schliel3t die Inanspruchnahme von Betreuungsleistungen als Sachleistungen
nach Satz 5 aus, wenn diese Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe fur
behinderte Menschen finanziert werden. Wir verstehen diese Regelung nicht als
Ausschluss behinderter Menschen von der Méglichkeit, Sachleistungen gemeinsam
in Anspruch zu nehmen, sondern als Schutzregelung vor einer Verkirzung der



Eingliederungshilfe durch die zusatzlichen Betreuungsleistungen der
Pflegeversicherung. Es bestehen jedoch erhebliche Zweifel, dass diese Zielsetzung
erreicht wird, und wir firchten neue Abgrenzungsschwierigkeiten bei der Hilfe fur
behinderte Menschen. Insbesondere der Hinweis auf Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben in der Begriindung ist unverstandlich. Der Sachverhalt ist insbesondere
im Bereich des ambulant betreuten Wohnens behinderter Menschen von Bedeutung.

Es ist zu prufen, ob mit Verweis auf § 13 Abs. 3 Satz 3 SGB Xl auf die Regelung in
Satz 6 verzichtet werden kann. Dartiber hinaus halten wir eine Klarstellung in der
Begrundung fur erforderlich. Es sollte deutlich werden, dass behinderte Menschen,
die Eingliederungshilfe nach dem SGB XllI erhalten, von der Méglichkeit des
.Poolens” nicht ausgeschlossen sind und die Sozialhilfe ihre Leistungen mit Hinweis
auf die Betreuungsleistungen nicht kiirzen oder verweigern kann.

§ 37 SGB X| RegE Pflegegeldleistung (vgl. Art. 1 zu Nr. 18, S.129f)

Neben der schrittweisen Erhéhung der Leistungen begriuf3t der Bundesverband die in
§ 37 Absatz 3 Satz 1 SGB XI RegE vorgesehene Mdglichkeit, dass der zukunftig
etwas besser vergltete Beratungseinsatz auch von anerkannten Beratungsstellen
mit nachgewiesener pflegefachlicher Kompetenz erbracht werden kann. Dies eroffnet
auch zielgruppenspezifischen Beratungsstellen fiir Menschen mit Behinderung
und/oder chronischen Erkrankungen, die pflegefachliche Kompetenz nachweisen
konnen, die Teilnahme am Wettbewerb des Pflege- und Beratungsgeschaftes. Dies
setzt voraus — und davon gehen wir aus — dass auch Organisationen aus dem
Bereich der Behindertenhilfe und -selbsthilfe fir ihren Personenkreis eine
Anerkennung als Beratungsstelle erhalten kdnnen.

8 39 SGB Xl RegE Hausliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson (vgl.
Art. 1 zu Nr. 19, S. 131f)

Der Bundesverband beflrwortet die stufenweise Erhohung der Leistung und die
Klarstellung, dass der volle Leistungsumfang von derzeit bis zu 1.432 € bei
Ersatzpflegepersonen, die dem Pflegebedurftigen nicht nahe stehen, eingerdumt
wird, ohne dass es einer zusatzlichen Prifung bedarf, ob die Pflege erwerbsmafig
ausgeiibt wird.

8 40 SGB Xl RegE Pflegehilfsmittel und technische Ausstattung (vgl. Art. 1 zu
Nr. 20, S. 132 )

Der Bundesverband befirwortet, dass der Regierungsentwurf die noch im
Referentenentwurf angedachten Neuregelungen in § 40 Absatz 1 und Absatz 4 nicht
aufgreift.



8 41 SGB Xl RegE Tages- und Nachtpflege (vgl. Art. 1 zu Nr. 21, S. 134 ff)

Die Leistungsverbesserungen sind zu begrtif3en, da den pflegenden Angehérigen bei
Inanspruchnahme von Tages- und Nachtpflege héaufig ein zu geringer Anspruch auf
Pflegegeld und/oder ambulante Pflegesachleistung verbleibt.

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass pflegebedurftige behinderte
Menschen und ihre Angehdrigen von dieser Leistungsverbesserung nicht profitieren
konnen. Ihre Bedarfslage ist eine andere und die entsprechenden
Einrichtungsangebote existieren nicht.

8§ 42 SGB Xl RegE Kurzzeitpflege (vgl. Art. 1 zu Nr. 22, S. 138)

Die im Regierungsentwurf vorgesehene schrittweise Anhebung der Leistungen fur
die Kurzeitpflege kommt Familien mit behinderten pflegebedurftigen Kindern kaum
zugute, da personenkreisgeeignete Angebote der Kurzzeitpflege so gut wie nicht
vorhanden sind. Der Bundesverband schléagt daher vor, Einrichtungen der
Behindertenhilfe und der Jugendhilfe ohne Versorgungsvertrag gemal § 73 SGB Xl
zu ermachtigen, nach SGB Xl Leistungen der Kurzzeitpflege zu Lasten der
Pflegekasse zu erbringen, wenn die Pflege sichergestellt ist und eine
Leistungsvereinbarung mit einem Sozialleistungstrager besteht. Damit kénnte die
Kurzzeitpflege auch Familien mit behinderten Kindern erschlossen werden.

§ 43a SGB Xl Inhalt der Leistung

Nach dem Regierungsentwurf sind keine Anderungen des § 43a SGB XI
vorgesehen. Der Bundesverband hélt den Ausschluss oder den eingeschrankten
Zugang behinderter Menschen zu den vollen Leistungen der Pflegeversicherung
grundsatzlich fur nicht akzeptabel. Die stationare Wohneinrichtung der
Eingliederungshilfe ist der Lebensmittelpunkt der behinderten Menschen oft fur
Jahrzehnte, manchmal ein Leben lang. Dieser Lebensmittelpunkt ist als Hauslichkeit
anzuerkennen und die vollen Leistungen in Hohe der ambulanten Sachleistung zu
erbringen.

Die Diskrepanz zwischen den vollen Leistungen der Pflegeversicherung und den
Leistungen nach § 43a SGB Xl veranlasst die Sozialhilfetrager, die Umwandlung von
Einrichtungen der Eingliederungshilfe in Pflegeeinrichtungen mit Versorgungsvertrag
nach SGB XI zu fordern. Wird der Betrag nach § 43a SGB XI nicht erh6ht, wachst die
Diskrepanz und damit der Druck zur Umwandlung. Ebenso unter Druck geraten
korper- und mehrfachbehinderte Menschen, die — aus finanziellen Grinden — von
Sozialhilfetragern aufgefordert werden, sich ggf. einen Platz im Pflegeheim, statt in
einer Einrichtung der Eingliederungshilfe zu suchen.

Wir fordern daher eine Erh6hung der Leistung nach 8§ 43a SGB XI, durch die ein
deutlicher Schritt zur Anpassung an die vollen Leistungen der Pflegeversicherung
erkennbar wird. Dabei ist auch zu beriicksichtigen, dass die Umsetzung des
Vorrangs ambulanter vor stationarer Leistungen sowie die demografische
Entwicklung in den Einrichtungen zu einem gestiegenen Pflegebedarf gefuhrt haben.



8 44a SGB Xl RegE i.V.m. Pflegezeitgesetz (Art. 1 zu Nr. 24, S. 139 ff)

Die Einfuhrung eines Anspruchs auf Pflegezeit und auf eine Freistellung bei
kurzzeitiger Arbeitsverhinderung sieht der Bundesverband grundsatzlich als
wichtigen Schritt, um h&usliche Versorgungsstrukturen zu stitzen und zu férdern.

§ 2 Pflegezeitgesetz (PflegeZG) Kurzzeitige Arbeitsverhinderung

Der Bundesverband kritisiert die vollstandige Streichung der Lohnersatzleistung
(Pflegeunterstitzungsgeld) bei kurzzeitiger Arbeitsverhinderung, die der
Referentenentwurf noch vorsah. Da die Inanspruchnahme der vorgesehenen 10-
tagigen Freistellungsmdoglichkeit damit nur flr einen geringen Personenkreis in Frage
kommen wird, namlich fur die wenigen Beschaftigten, die finanziell anderweitig
abgesichert sind, wird sie nach Einschatzung des Bundesverbandes nicht den ihr in
der Praxis angedachten Zweck erfullen kénnen.

8 3 PflegeZG Pflegezeit

Die Einschrankung der unbezahlten Freistellung von der Arbeit mit
Ruckkehrmdglichkeit (Pflegezeit) auf Beschéftigte in einem Betrieb/einem
Unternehmen mit mindestens 15 Mitarbeiterinnen wird abgelehnt, da es sich um eine
nicht zu begrindende Benachteiligung von Mitarbeiterinnen in Kleinstbetrieben
handelt. Der Bundesverband fordert eine Offnungsklausel, die auch Kleinstbetrieben
unter 15 Mitarbeiterinnen die Einfuhrung einer Pflegezeit ermdglicht. Die
Ausgestaltung kann auf der betrieblichen Ebene vereinbart werden.

Positiv bewertet der Bundesverband, dass die Inanspruchnahme der Leistungen
nach § 44a SGB XI RegE weder von einer bestimmten Stundenzahl an Pflege und
Betreuung, die der/die pflegende Angehdorige taglich oder wochentlich zu erbringen
hat, noch von einer ausschlie3lichen Pflege durch den/die pflegende(n)
Angehdrige(n) abhangig ist.

Auch die Zahlung von Zuschiissen fiir eine Kranken- und Pflegeversicherung
wahrend der Pflegezeit (einschlief3lich vier Wochen nach Versterben des
Pflegebedurftigen) und die Ubernahme der Beitrage fiir die Arbeitslosenversicherung
durch die Pflegekasse wird begruf3t.

8§ 5 PflegeZG Kiundigungsschutz

Die in Absatz 2 vorgesehene Einschrankung des vorgesehenen Kiindigungsschutzes
in besonderen Féllen sieht der Bundesverband kritisch. Aus der Begriindung
erschlief3t sich nicht, wann ein besonderer Fall anzunehmen ist.

§ 7 PflegeZG Begriffsbestimmungen

Abzulehnen ist die Begrenzung der Inanspruchnahme der Leistungen auf pflegende
nahe Angehorige, deren Personenkreis in 8§ 7 Absatz 3 Pflegezeitgesetz festgelegt
wird. Damit werden z.B. Personen, die zwar zusammen wohnen und leben, aber
weder (in gerader Linie) verwandt, verheiratet oder verpartnert sind noch in
eheahnlicher Gemeinschaft leben, von der Leistung ausgeschlossen. Ein Beispiel:
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der schwerbehinderte pflegebedirftige Mensch lebt im Haus gemeinsam mit seiner
Tante, die die Pflege sicherstellt. Nach der Definition des 8 7 Abs. 3 PflegeZG ware
die Tante nicht berechtigt, entsprechende Leistungen zu beziehen.

Der Bundesverband schlagt vor, den Personenkreis auf nahestehende Personen
des/der Pflegebedurftigen auszuweiten.

8§ 45b SGB XI RegE Zusatzliche Betreuungsleistungen (vgl. Art.1 zu Nr.
28, S. 149 1)

Der Bundesverband begrtif3t die Anhebung des zuséatzlichen Leistungsbetrags fur
Menschen mit eingeschrankter Alltagskompetenz und Ausdehnung des Kreises der
Leistungsberechtigten auf die sogenannte Pflegestufe-0-Falle.

Die Abkehr von der bisherigen Gewahrung eines jahrlichen Betrags bei Nachweis
eines entsprechenden Betreuungsbedarfs hin zu einer Staffelung der Hohe der
Betrage nach der personlichen Situation und den festgelegten dauerhaften und
regelmafigen Schadigungen oder Fahigkeitsstérungen wird jedoch abgelehnt. Bei
der Gewahrung zusétzlicher Betreuungsleistungen handelt es sich um eine
Basisfinanzierung, bei der eine Staffelung nicht sinnvoll erscheint. Neben dem
erhdhten burokratischen Aufwand wird die Festlegung der Héhe des Anspruchs von
der Pflegekasse auf Empfehlung des MDK im Einzelfall zu weiteren
Ungerechtigkeiten in der Praxis fuhren.

§ 45d SGB XI RegE Férderung ehrenamtlicher Strukturen sowie der Selbsthilfe
(vgl. Art. 1 zu Nr. 30, S. 154 ff)

Hier ist zu gewahrleisten, dass auch ehrenamtliche Strukturen und Gruppen und
Organisationen der Selbsthilfe behinderter Menschen und ihrer Angehdrigen, die sich
um behinderte Menschen mit einem Pflegebedarf bemtihen, im Rahmen des SGB XI
gefordert werden.

8 77 SGB XlI RegE Ambulante Versorgung durch Einzelpersonen (vgl. Art. 1 zu
Nr. 44, S. 165 ff)

Der Bundesverband begruf3t die Ausweitung der Einsatzmdglichkeiten von
Einzelpersonen zur Sicherung der ambulanten Pflege, Versorgung und Betreuung
ausdrucklich. Nicht nur ein Versorgungsnotstand, sondern auch die Zielsetzung, ein
maoglichst selbstbestimmtes und selbststandiges Leben zu fuhren, und der Wunsch
des pflegebedurftigen Menschen erschlie3en den Einsatz von Einzelpersonen. Die
Einschrankung auf Einzelpersonen, die einen Vertrag mit der Pflegekasse
geschlossen haben, hindert behinderte Arbeitgeber, die ihre Pflege durch angestellte
Krafte organisieren, von dieser Moglichkeit Gebrauch zu machen. Die 88 35 und 77
SGB Xl sollten so gefasst werden, dass Menschen mit Behinderung, die ihre Pflege,
Versorgung und Betreuung mit angestellten Kraften im sog. Arbeitgebermodell
organisieren, die vollen ambulanten Sachleistungen erhalten kbnnen.



§ 92c¢ SGB Xl RegE Einfuhrung von Pflegestitzpunkten (Art. 1 zu Nr. 57, S. 176)

Neben der in 8§ 7a SGB Xl RegE ausfihrlich geregelten Pflegebegleitung sollen
aulRerdem bundesweit und flachendeckend Pflegestitzpunkte eingerichtet werden.
Dabei soll in der Regel fur 20.000 Einwohner ein Pflegestitzpunkt errichtet werden.

Der Bundesverband halt die Einfihrung von Pflegestitzpunkten im Sinne einer
kassenubergreifenden ,Pflegekasse vor Ort* fur eine sinnvolle Weiterentwicklung der
Strukturen. In Verbindung mit den anerkannten Beratungsstellen, die den
Beratungseinsatz durchfiihren kénnen, und einer weitgehend selbstbestimmten
Pflegebegleitung (s. § 7a) kann damit eine bedarfsgerechte, die Ressourcen
nutzende Pflege und Versorgung ermdglicht werden. Fur den weit Gberwiegenden
Teil der Nutzer dieser Pflegestiitzpunkte sehen wir keine Uberschneidung der
Aufgabenstellungen mit den Gemeinsamen Servicestellen. Dennoch kann die
Anbindung an eine Servicestelle im Einzelfall sinnvoll sein.

Fur den behinderten Menschen mit einem komplexen Bedarf an Pflege und
Leistungen zur Teilnahme am Leben in der Gesellschaft werden die Pflege-
stltzpunkte in ihrer jetzigen Konstruktion nicht die Aufgaben des Case Management
ubernehmen konnen. Hierzu sind eigene Strukturen notwendig, die mit den
Pflegestitzpunkten und den beauftragten Diensten abgestimmt werden missen und
unter Umstanden langfristig aufeinander zuwachsen kdénnen.

Neben Stellen der Altenhilfe (vgl. 8 92c Abs. 1 Ziffer a SGB XI RegE) sollten auch
Stellen der Behindertenhilfe daher genannt werden. Es muss sicher gestellt sein,
dass auch im landlichen Raum Pflegestiitzpunkte, méglichst mit OPNV-Anbindung, in
erreichbarer Nahe sind.

Der umfassende Auftrag der Pflegestitzpunkte sollte in der Begriindung auf
realisierbares Mal3 zurtickgefuihrt werden. Notwendige und sinnvolle Entwicklungen
in der Hilfe fur behinderte Menschen dirfen nicht beeintrachtigt werden.

§ 113a SGB Xl RegE Expertenstandards (Art. 1 zu Nr. 70, S. 196 ff)

Auch wenn die Einfihrung von Expertenstandards grundséatzlich begrif3t wird, so teilt
der Bundesverband nicht die sehr hohen Erwartungen, die daran gekntpft werden.
Eine mechanische Anwendung der Expertenstandards wird dem pflegebedurftigen
Menschen nicht gerecht. Die Standards kénnen nur eine Orientierungshilfe sein.
Maf3geblich ist die Perspektive des Pflegebeduirftigen. Sie hat nicht genigend Raum
bei der Qualitatssicherung im Rahmen des SGB Xl. Der Bundesverband erwartet
eine starkere Nutzerorientierung bei Qualitatssicherung der Pflege. An der
Entwicklung von Standards sind Experten der Rehabilitation und Eingliederungshilfe
zu beteiligen.
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Artikel 5 Anderung des Fiuinften Buches Sozialgesetzbuch

§ 119b SGB V RegE Ambulante Behandlung in stationaren Pflegeeinrichtungen
(Art. 6 zu Nr. 10, S. 235 ff)

Der Bundesverband kritisiert, dass zukunftig allen stationéren Pflegeeinrichtungen
unter bestimmten Voraussetzungen die Mdglichkeit eingeraumt werden soll, einen
Heimarzt anzustellen.

Das geltende Recht ertffnet bereits eine Vielfalt an Kooperationen zwischen
Pflegeheimen und niedergelassenen Arztinnen, die nach Ansicht des
Bundesverbandes zumindest im stadtischen Bereich auch ohne die Einfihrung eines
Heimarztes/einer Heimarztin eine ausreichende arztliche Versorgung von
pflegebedurftigen Menschen in Pflegeeinrichtungen sichern kdnnen. Dies setzt
allerdings voraus, dass sich Pflegeeinrichtungen hinreichend um Kooperationen
bemuhen. Er6ffnet man ihnen dartber hinaus das ,Heimarztmodell®, ist zu
beflirchten, dass ihr Bemihen um Kooperationen z.B. mit niedergelassenen
Arztinnen im Rahmen der hausarztzentrierten Versorgung, der integrierten
Versorgung oder der besonderen ambulanten Versorgung abnimmt. Denn die
Heimarztin bringt fur die Pflegeeinrichtung (und sicher auch fiir die Bewohnerinnen)
nicht nur den Vorteil, dass sie zeitnah zur Verfigung steht. Sie ist dariiber hinaus als
abhangig beschaftigte Mitarbeiterin der Pflegeeinrichtung stérker fur die Interessen
der Pflegeeinrichtung zu vereinnahmen als eine externe niedergelassene Arztin. Dies
birgt die Gefahr einer medizinischen Versorgung, die den Interessen der
Bewohnerinnen zuwiderlauft.

Das Heimarztmodell muss daher, wenn Uberhaupt, die absolute Ausnahme bleiben,
um auf deutliche Versorgungsengpasse reagieren zu kénnen. Diese konnen nach
Einschéatzung des Bundesverbandes grundsatzlich nur in gering besiedelten
Regionen auftreten, was ausdricklich im Gesetzestext aufgenommen werden sollte.
Nur ausnahmsweise sollten stationére Pflegeeinrichtungen in dicht besiedelten
Regionen im Gesetzestext aufgenommen werden, wenn eine arztliche
Unterversorgung besteht. In diesen Féllen spricht der Bundesverband sich dafir aus,
die stationaren Pflegeeinrichtungen gesetzlich zu verpflichten, den Nachweis zu
erbringen, dass im Vorfeld ihre Kooperationsversuche mit niedergelassenen
Arztinnen gescheitert sind.

Um dem grundrechtlich geschiitzten Recht der Heimbewohnerinnen auf freie
Arztwahl hinreichend Rechnung zu tragen, schlagt der Bundesverband dartber
hinaus vor, stationare Pflegeeinrichtungen, die ausnahmsweise eine Arztin/einen Arzt
anstellen durften, zu verpflichten, die Heimbewohnerinnen tber ihr weiterhin
bestehendes Wahlrecht schriftlich zu informieren.

Dusseldorf, 31.10.2007

11



	  
	 
	Stellungnahme des Bundesverbandes für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V.  
	zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur strukturellen Weiterentwicklung der Pflegeversicherung 
	(Pflege-Weiterentwicklungsgesetz) 
	Vorbemerkung 
	Artikel 5 Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

